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Botschaft 2017-DEE-36 8. Mai 2018
—
des Staatsrats an den Grossen Rat 
zum Dekretsentwurf über eine Finanzhilfe für den Bau  
des smart living building (SLB)

Conseil d’Etat CE
Staatsrat SR

Wir unterbreiten Ihnen die Botschaft zum Dekretsentwurf 
über eine Finanzhilfe für den Bau des smart living building 
(SLB), des Experimentalgebäudes für das smart living lab 
(SLL). Das SLL ist ein gemeinsames Forschungsprojekt der 
Eidgenössischen Technischen Hochschule Lausanne (ETH 
Lausanne), der Universität Freiburg (UniFR) und der Hoch-
schule für Technik und Architektur Freiburg (HTA-FR), das 
bezweckt, auf dem blueFACTORY-Gelände in Freiburg ein 
nationales und internationales Kompetenzzentrum für das 
Wohnen der Zukunft aufzubauen.

Das Projekt hat zur Errichtung einer Freiburger Zweigstelle 
der ETH Lausanne geführt und beinhaltet namentlich die 
Bereitstellung des SLB. Dieses Experimentiergebäude wird 
die Teams der ETH Lausanne und die Forschungsgruppen 

der UniFR und der HTA-FR beherbergen, die am gemeinsa-
men Forschungsprogramm teilnehmen. Es wird zudem mit 
Experimentierwohnungen ausgestattet, an denen die vom 
SLL entwickelten Konzepte und Technologien erprobt wer-
den können.

Da es sich um ein landesweit einzigartiges, multidisziplinäres 
Projekt auf einem zukunftsträchtigen Gebiet handelt, sollte 
es den Kanton Freiburg als Kompetenzzentrum in diesem 
Bereich positionieren. Eine enge Zusammenarbeit mit der 
Industrie, insbesondere mit dem Cluster Energie & Gebäude, 
wird den Technologietransfer hin zu den Bauunternehmen 
gewährleisten und so den Kanton und seine Unternehmen in 
einer Schlüsselbranche seiner Wirtschaft profilieren.

Der Bericht ist wie folgt aufgebaut:
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1. Das Smart Living Lab-Projekt

Das SLL-Projekt beinhaltet eine ständige wissenschaftliche 
und akademische Niederlassung der Eidgenössischen Tech-
nischen Hochschule Lausanne (ETH Lausanne) im Kan-
ton Freiburg. Es schafft ein Forschungszentrum im Bereich 
des zukünftigen Wohnens, das auch den Wissenstransfer 
zugunsten der Industrie gewährleistet.

Das SLL-Projekt ist von besonderer Bedeutung, da es eine 
starke Position in Bezug auf die Energieintegration und den 
Hochbau der Zukunft anstrebt. Das SLL ist ein gemeinsames 
Projekt der ETH Lausanne, der HTA-FR und der UniFR, mit 
dem eine hochkarätige Forschungsplattform rund um das 
«Wohnen der Zukunft» aufgebaut wird. Sehr rasch hat sich 
gezeigt, dass dieses Projekt den Aufbau einer Zweigstelle der 
ETH Lausanne, die dieser Thematik gewidmet ist, auf dem 
blueFACTORY-Gelände in Freiburg rechtfertigt. Weiter hat 
sich gezeigt, dass die Zusammenarbeit mit der HTA-FR und 
der UniFR das Potenzial hat, aus dem Projekt ein landesweit 
einzigartiges Kompetenzzentrum zu machen, Das SLL-Pro-
jekt kann dem Kanton Freiburg nationale und internationale 
Bekanntheit verleihen. Denn es bietet die Chance, Know-how 
in Spitzentechnologien im Bereich der Gebäude der Zukunft 
zu entwickeln, das schrittweise an das Baugewerbe, einen 
wichtigen Wirtschaftszweig unseres Kantons, weitergegeben 
werden kann.

1.1. Vereinbarung mit der ETH Lausanne

Der Staatsrat hat die Vereinbarung mit der ETH Lausanne 
(ETH-Vereinbarung) am 11. März 2014 unterzeichnet. Damit 
haben sich der Staat Freiburg und die ETH Lausanne bila-
teral zur Errichtung einer Zweigstelle der ETH Lausanne in 
Freiburg und zum Bau eines Experimentiergebäudes, des 
smart living building, verpflichtet, das auf dem blueFAC-
TORY-Gelände dem Wohnen der Zukunft gewidmet sein 
wird. Diese Zweigstelle hat auch den Auftrag, mit den Frei-
burger Hochschulen zusammenzuarbeiten, um das SLL-Pro-
jekt zu realisieren, an dem drei Forschungspartner beteiligt 
sind (ETH Lausanne, UniFR, HTA-FR).

Die ETH-Vereinbarung sieht zudem vor, dass die ETH Lau-
sanne fünf Lehrstühle im SLL einrichtet. Zwei Lehrstühle des 
SLL werden vom Staat Freiburg finanziert. Zwei weitere, von 
der ETH Lausanne finanzierte Lehrstühle werden in Frei-
burg errichtet, um die kritische Masse zu erreichen und dem 
SLL internationale Aufmerksamkeit zu bescheren. Der Kan-
ton Freiburg finanziert ferner den fünften Lehrstuhl eines 
Gastprofessors. Die Beteiligung der Freiburger Hochschulen 
wird auf bilaterale Weise zwischen dem Kanton Freiburg und 
den einzelnen Institutionen geregelt.

Die ETH-Vereinbarung legt fest, dass der Staat für die Miete 
und den Betrieb des smart living building aufkommt. Falls 
der Staat die Investition ganz oder teilweise übernimmt, 

wird die Höhe der Miete im Verhältnis zu seiner Investition 
an gepasst.

Die ETH-Vereinbarung ist nicht befristet. Sie kann erstmals 
fünf Jahre nach ihrer Unterzeichnung geändert werden und 
danach alle zehn Jahre oder wenn beide Parteien es für nötig 
halten. Sie kann unter Einhaltung einer zehnjährigen Kündi-
gungsfrist aufgelöst werden, frühestens jedoch nach 20-jäh-
rigem Betrieb des smart living building ab dessen Übergabe 
an seine Benutzer.

1.2. Umsetzung des Projekts

Die Umsetzung des SLL-Projekts erfolgt in zwei Phasen:

 > Die erste Phase (2014–2018) ist der Errichtung der 
ETH-Lehrstühle und der Forschungsgruppen der 
UNIFR und der HTA-FR und ihrer Unterbringung in 
der Blauen Halle von blueFACTORY gewidmet. Gleich-
zeitig plant eine internationale Forschungsgruppe das 
künftige smart living building unter Berücksichtigung 
der Ziele der 2000-Wattgesellschaft.

 > Die zweite Phase (2018–2022) ist dem Bau des smart 
living building gewidmet. Sie beginnt mit einem Stu-
dienauftrag und endet mit der Übergabe des Gebäudes 
an die Benutzer im zweiten Halbjahr 2022. Die Teams 
bleiben so lange in der Blauen Halle untergebracht, bis 
sie das neue Gebäude beziehen können.

1.3. Governance

Die Governance des SLL-Projekts wird von den beiden 
Unterzeichnern der Vereinbarung, das heisst vom Staat Frei-
burg und von der ETH Lausanne, sichergestellt, die das Pro-
jekt auch finanzieren. Die beiden Parteien können sich über 
die Beteiligung von privaten Partnern an der Governance 
einigen.

1.3.1.  Gemeinsamer Lenkungsausschuss 
(GLA)

Der gemeinsame Lenkungsausschuss (GLA) überwacht das 
SLL-Projekt. Er kontrolliert die Errichtung des smart living 
lab einschliesslich der Infrastrukturen. Er entscheidet ferner 
über die Ziele, die verfolgt werden, und legt die Prioritäten in 
Bezug auf die Finanzierungsdekrete und die Vereinbarung 
mit der ETH Lausanne fest. Er legt das Budget fest und vali-
diert das Reporting über die verpflichteten Mittel aus den 
gemeinsamen Budgets. Er setzt sich wie folgt aus 9 Mitglie-
dern zusammen:

 > ETH Lausanne – 4 Mitglieder: Vizepräsidium für die 
Forschung, Vizepräsidium für Personal und Verwaltung, 
Vizepräsidium für Innovation, Dekanin Fakultät ENAC.
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 > Staat Freiburg – 3 Mitglieder: Delegation bestehend 
aus den Staatsräten, die für Volkswirtschaft, Erziehung, 
Kultur und Sport zuständig sind, sowie dem Direktor 
der Wirtschaftsförderung;

 > HTA-FR – 1 Mitglied: Direktor.
 > UniFR – 1 Mitglied: Rektorin.

1.3.2. Projektleitung

Die operationelle, wissenschaftliche und akademische Koor-
dination wird von der Projektleitung gewährleistet, die sich 
aus der Direktorin der Freiburger ETH-Zweigstelle, dem 
Direktor der Wirtschaftsförderung und Delegierten der 
ETH-Lausanne, der UNIFR und der HTA-FR zusammen-
setzt.

1.3.3. Finanzweisung

Die für den Zeitraum 2014 bis 2018 vorgesehenen Beträge für 
das SLL werden gemäss einer Finanzweisung der VWD ver-
pflichtet. Das SLL kann Teilzahlungen beantragen und legt 
der Rechnung für die Auszahlung des jährlichen Restbetrags 
einen Jahresbericht zuhanden des Generalsekretariats der 
VWD bei, der Auskunft über die verteilt nach Budgetpos-
ten verpflichteten Mittel gibt. Die nicht ausgegebenen Mittel 
werden auf die folgenden Jahre übertragen. Die Finanzins-
pektion der ETH Lausanne hat die Jahresrechnung 2017 des 
SLL im Hinblick auf die Elemente geprüft, die sie betreffen, 
und hatte keine besonderen Bemerkungen dazu.

2. Aktivitäten 2014–2018

Die erste Phase ist der Errichtung der ETH-Lehrstühle und 
der Forschungsgruppen der UNIFR und der HTA-FR und 
ihrer Unterbringung in der Blauen Halle von blueFAC-
TORY gewidmet. Gleichzeitig plant eine internationale 
Forschungsgruppe das künftige smart living building unter 
Berücksichtigung der für das Jahr 2050 festgesetzten Ziele 
der 2000-Wattgesellschaft.

2.1. Finanzierung

Das Dekret vom 15. Mai 2014 sieht einen Verpflichtungskre-
dit von 26 176 000 Franken zugunsten des SLL-Projekts für 
den Zeitraum 2014 bis 2018 vor. Die ETH Lausanne leistet für 
den gleichen Zeitraum einen Beitrag von 15 497 000 Franken. 
Die Eröffnung eines ETH-Lehrstuhls wurde aufgeschoben, 
so dass der dafür vorgesehene Betrag von 2  833  000 Fran-
ken nicht im ursprünglichen Zeitraum verwendet wird. Die 
Finanzierung der vom Staat Freiburg übernommenen Lehr-
stühle beginnt erst mit der Anstellung der Professoren pro-
portional zur bereits vergangenen Zeit.

Geldgeber Empfänger  Betrag

Staat Freiburg

 

ETH-Zweigstelle

HTA-FR

UniFR

Total

19 060 000.–

4 056 000.–

3 060 000.–

26 176 000.–

ETH Lausanne

 

ETH-Zweigstelle

Direktion ETH-Zweigstelle

SLL-Projektleitung

Total

14 000 000.–

750 000.–

 747 000.–

15 497 000.–

Der Finanzplan des smart living building (SLB) sieht wie folgt aus:

Finanzplan SLB 2018 2019 2020 2021 2022 Ab 2023

Investition 500 000.– 2 500 000.– 8 000 000.– 11 500 000.– 2 500 000.–  

Bau des SLB 500 000.– 2 500 000.– 8 000 000.– 11 500 000.– 2 500 000.–  

Betrieb      750 000.–

SLB-Entwicklungsfonds      500 000.–

SLB-Betriebsfonds      250 000.–

Jährlicher  Totalbetrag 500 000.– 2 500 000.– 8 000 000.– 11 500 000.– 2 500 0000.– 750 000.–

2.2. Forschungsgruppen

Die ETH-Lausanne, die UNIFR und die HTA-FR entwickeln 
komplementäre Ansätze in der Grundlagenforschung und 
der anwendungsorientierten Forschung. Neun Forschungs-
gruppen und die internationale Gruppe, die das künftige 
smart living building gestützt auf die Energiestrategie 2050 
planen, sind dem SLL direkt angegliedert:

 > ETH-L: Labor für strukturelle Forschung (SXL)
 > ETH-L: Labor für Bau und Architektur (FAR)
 > ETH-L: Labor für Gebäudewärmetechnik (TEBEL)
 > ETH-L: Labor für bebaute Umwelt mit Rücksicht auf den 

Menschen (HOBEL)
 > ETH-L: Building 2050
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 > UNIFR: International institute of management in tech-
nology (iimt)

 > UNIFR: Institut Human-IST und Interaktion zwischen 
Mensch und bebauter Umwelt

 > UNIFR: Institut für schweizerisches und internationales 
Baurecht

 > HTA-FR: Institut TRANSFORM
 > HTA-FR: Institut ENERGY

Die Zahl der Personen, die dem smart living lab seit 2014 
direkt angegliedert sind, entwickelt sich wie folgt:

Mitarbeitende 2014 2015 2016 2017 2018

ETH Lausanne 2 11 19 21 35

UniFR 2 19 13 14 17

HTA-FR 2 18 28 40 43

Total 6 48 60 75 85

2.3. Wissens- und Technologietransfer

Das Baugewerbe ist ein wichtiger Pfeiler der Wirtschaft des 
Kantons Freiburg mit über 350 000 Arbeitsplätzen und Inves-
titionen in der Höhe von 60 Milliarden Franken pro Jahr. Das 
SLL hat die Aufgabe, den Wissens- und Technologietransfer 
hin zu den Unternehmen der Branche und den öffentlichen 
Körperschaften zu gewährleisten. Eine enge Zusammenar-
beit mit der Industrie, insbesondere mit dem Cluster Energie 
& Gebäude, dem rund hundert Mitglieder angehören, wird 
den Technologietransfer hin zu den Unternehmen des Bau-
haupt- und Baunebengewerbes gewährleisten und so den 
Kanton und seine Unternehmen in einer Schlüsselbranche 
seiner Wirtschaft profilieren.

Das SLL hat bereits den Anstoss von acht gemeinsamen 
Projekten finanziell unterstützt, um die Zusammenarbeit 
zwischen seinen akademischen Partnern zu fördern. Die 
Mehrheit dieser Projekte beinhaltet eine Zusammenarbeit 
mit privaten Partnern wie etwa Stromversorgern, Netzbetrei-
bern, Leuchtmittelherstellern, Architekten, Energieberatern 
oder Beratern in Lebenszyklusanalyse, Start-ups, Immobili-
enentwicklern usw.

Ein Wissens- und Technologietransfer wurde auch mit der 
Teilnahme des SLL am Solar Decathlon, dem Solarwettbe-
werb des amerikanischen Energiedepartements, angestossen. 
Der Bau des solaren Quartierhauses NeighborHub, das den 
Wettbewerb gewonnen hat, wurde von knapp 50 privaten 
Partnern hauptsächlich aus dem Kanton Freiburg beglei-
tet. Diese haben sich mit über 3 Millionen Franken an der 
Finanzierung des Projekts beteiligt. Nach seiner Rückkehr 
wurde der NeighborHub auf dem blueFACTORY-Gelände 
aufgestellt, wo er als Sinnbild für Innovation steht und dazu 
beiträgt, das Quartier zu beleben.

3. Bau des smart living building (SLB)

Das smart living building ist ein Experimentiergebäude, das 
es ermöglicht, die im smart living lab entwickelten Konzepte 
und Technologien anzuwenden. Das Gebäude wird so einge-
richtet, dass es die verschiedenen Aktivitäten der Forschen-
den beherbergen kann. Die Experimente können von For-
schenden des smart living lab, aber auch von akademischen 
oder privaten Partnern initiiert werden.

3.1. Ein Experimentiergebäude für 
die Forschung

Das smart living building wird durchgehend beobachtet 
und analysiert. Mit verschiedenen Sensoren und Überwa-
chungseinrichtungen kann geprüft werden, ob das Gebäude 
die Ziele in Bezug auf Komfort und Energieeffizienz erfüllt. 
Grosse Aufmerksamkeit wird der Interaktion zwischen den 
Benutzern und ihrem Gebäude geschenkt. Das Gebäude ist 
anpassungsfähig und wird es ermöglichen, gewisse Elemente 
auszutauschen, um unterschiedliche Systeme zu testen (Ener-
gieerzeugung oder -speicherung, Fassaden, Inneneinrich-
tungen). Dank seiner Anpassungsfähigkeit kann es an neue 
Bedürfnisse und Technologien angepasst werden, damit es 
stets seiner Zeit voraus ist.

3.2. Resultat eines internationalen 
Forschungsprogramms

Das Forschungsprogramm stützte sich auf die Hypothese, 
dass das smart living building zum Zeitpunkt seiner Inbe-
triebnahme im Jahr 2022 die Energiestrategie 2050 des Bun-
des erfüllen muss, das heisst mit knapp 30 Jahren Vorsprung. 
Diese Ziele, die in Verbindung mit der Umweltwirkung 
des Gebäudes stehen, müssen ohne Abstriche hinsichtlich 
des Benutzerkomforts oder der architektonischen Qualität 
erreicht werden. Das Forschungsprogramm hat sich auf ein 
besseres Verständnis der folgenden Fragestellungen konzen-
triert:

 > Nutzungsintensität der gebauten Umwelt: Wie kann der 
Bodenverbrauch pro Person reduziert werden? Welche 
Auswirkung hat dies auf den Benutzerkomfort?

 > Gebäudeenergieeffizienz: Wie kann der Energiever-
brauch von Gebäuden reduziert werden?

 > CO2-Gehalt der verbrauchten Energie: Wie kann ver-
mehrt erneuerbare Energie genutzt werden?

 > Wie wird ein Gebäude geplant, das über eine hohe 
Umweltperformance, einen guten Benutzerkomfort 
und eine hohe architektonische Qualität verfügt und 
zugleich Raum für Innovation bietet?

 > Mit welcher Methode können energetische Ziele ab 
 Planungsbeginn integriert werden?
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Die nachhaltige Entwicklung gehört zu den Beurteilungskri-
terien im Pfl ichtenheft  des smart living building. Das defi ni-
tive Projekt des Gebäudes könnte einer Beurteilung mit dem 
Instrument Kompass21 unterzogen werden, das zur Beurtei-
lung von Vorhaben aus der Sicht der nachhaltigen Entwick-
lung in Bezug auf die Umwelt, die Wirtschaft  und die Gesell-
schaft  dient.

3.3. Bau des Experimentiergebäudes auf dem 
blueFACTORY-Gelände

Nach der Aufgabe des Projekts Steamboat, das 2014 als Sie-
ger aus dem Ideenwettbewerb hervorgegangen war, und der 
Neuausrichtung des blueFACTORY-Geländes von einem 
Technologiepark zu einem Innovationsquartier mit einem 
städtebaulichen Konzept musste ein kantonaler Nutzungs-
plan (KNP) ausgearbeitet werden. Grund dafür ist, dass das 

Innovationsquartier besonders zentral liegt und eine beson-
dere Rolle für die Siedlungsentwicklung der Stadt Freiburg 
spielt. Deshalb konnte der Ortsplan nicht bloss einer Teilre-
vision unterzogen werden. Der Sektor erfordert einen kanto-
nalen Nutzungsplan. Der KNP wurde im Juni 2016 neu auf-
gesetzt und die defi nitive Version wurde am 24. November 
2017 in die Vernehmlassung geschickt. Zum Zeitpunkt der 
Verfassung dieser Botschaft  sind die Verhandlungen mit den 
Einsprechern im Gange.

Der neue kantonale Nutzungsplan (KNP) hat es ermöglicht, 
eine günstigere Lage für das SLB und eine bessere Entwick-
lung des blueFACTORY-Geländes vorzuschlagen. Der Vor-
schlag wurde von allen Vernehmlassungsadressaten ohne 
Vorbehalte gutgeheissen. Der neue Standort des Gebäudes 
entspricht der Version des kantonalen Nutzungsplans (KNP), 
der in die Vernehmlassung geschickt wurde.

Standorte des smart living building und des Gebäudes B im Sektor A des KNP von blueFACTORY. 
Das Gebäude B wird von der BFFSA zwischen 2019 und 2020 gebaut.

3.4.  Ein einzigartiger Bauprozess

Die Defi nition und der Bau dieses Gebäudes verlangen nach 
einem besonders originellen Zusammenspiel zwischen den 
verschiedenen Akteuren. Das vom Staat Freiburg fi nanzierte 
Gebäude entspricht den Bedürfnissen der Forschenden von 
drei Hochschulen. Als Bauherr tritt jedoch die Bluefactory 
Fribourg-Freiburg SA auf. Damit alle Akteure zur richtigen 
Zeit integriert werden und die aussergewöhnlichen und ehr-
geizigen Ziele erreicht werden, wurden vertieft e Überlegun-

gen zum Planungsprozess des Gebäudes angestellt. Insbeson-
dere muss auf Folgendes geachtet werden:

 > Integration der Resultate der Umweltstudie, die in der 
Anfangsphase des Projekts durchgeführt wurde.

 > Berücksichtigung der Bedürfnisse hinsichtlich Nutzung 
und Experimente, die von den verschiedenen Perso-
nen ausgehen, die das Gebäude nutzen und Forschung 
betreiben.



13

1322 décembre 2011

 > Hohe architektonische Qualität.
 > Einhaltung des vorgegebenen rechtlichen und finanziel-

len Rahmens.

Erwähnt werden muss zudem, dass die Ausarbeitung und 
Realisierung des Projekts der Gesetzgebung über das öffent-
liche Beschaffungswesen unterstellt sind und zwar aufgrund 
der Finanzierungsquelle (Staat Freiburg) und der Endbe-
nutzer (akademische Institute, die mit öffentlichen Mitteln 
finanziert werden).

All diese Punkte sind in einem Pflichtenheft aufgeführt, das 
die Lancierung eines Studienauftrags für die Definition eines 
architektonischen Vorprojekts ermöglicht. Die Ausarbeitung 
des Projekts ist natürlich auch an die städtebauliche Planung 
des Standorts gebunden. Deshalb kann der Studienauftrag 
erst vergeben werden, wenn der KNP genehmigt und das 
vorliegende Dekret vom Grossen Rat angenommen ist.

Der Bauprozess wird innovativ sein und den Teams, die 
daran teilnehmen, Zugang zu neuem Wissen und neuen Ent-
wicklungen geben. Es ist in der Tat vorgesehen, den Teams 
Elemente zur Integration von Forschungsresultaten zur Ver-
fügung zu stellen. Der Bauprozess soll ferner Antworten auf 
die Frage liefern, mit welchen Kompetenzen und Vorgehens-
weisen Innovationen in den Bauprozess integriert werden 
können. Die dadurch gewonnenen Erkenntnisse können für 
künftige Projekte und für die Ausarbeitung von Empfehlun-
gen im Bereich des Bauens genutzt werden. Zum Zeitpunkt 
der Verfassung dieser Botschaft sieht die provisorische Pla-
nung wie folgt aus:

Phase Gegenstand Verant-
wortung

Fristen 

1 
 

Öffentliche Auflage 
und Genehmigung 
des KNP

RUBD 
 

Nov. 2017–Juni 2018 
 

2 Studienauftrag SLL/BFF Juni 2018–März 2019

3 Detailstudienauftrag 
der Auftragnehmer

BFF/SLL Apr. 2019–Okt. 2019 

4 Öffentliche Auflage 
und Baubewilligung

BFF/SLL Okt. 2019–Feb. 2020 

5 Durchführen der 
Arbeiten

BFF Nov. 2019–Juni 2022 

6 Inbetriebnahme SLL Juli 2022–Aug. 2022

4. Finanzierung

Da im Jahr 2018 bereits 85 Personen dem smart living lab 
direkt angegliedert sind, wird es ab 2019 die maximale Aus-
lastung des neuen Gebäudes erreichen, wenn dieses so gebaut 
wird, wie es in der Vereinbarung vorgesehen ist, das heisst 
für 89 Arbeitsplätze. Um die Dynamik eines Zentrums von 
nationaler und internationaler Bedeutung mittel- und lang-
fristig nicht einzuschränken, haben die Direktion des SLL 
und seine akademischen Partner in Freiburg dem Staatsrat 
vorgeschlagen, das künftige Gebäude mit einer zusätzlichen 
Fläche und einer verdichteten Nutzung zu planen, damit es 
bis zu 130 Mitarbeitende aufnehmen kann. Das zusätzliche 
Personal hat keinen Einfluss auf die Anzahl Lehrstühle, die 
durch den Staat Freiburg finanziert werden. Denn die For-
schungsteams werden je nach Entwicklung der Projekte 
durch die drei akademischen Partner verstärkt.

4.1. Finanzierung

Der Staatsrat schlägt dem Grossen Rat den Bau des smart 
living building mit einer Bruttogeschossfläche von 5000 m2 
anstelle der ursprünglich vorgesehenen Fläche von 4000 m2 
bei einer Investition von 20 Millionen Franken vor. Der 
finanzielle Beitrag des Staats wird sich für den gesamten Bau 
auf höchstens 25 Millionen Franken belaufen.

Die Aktiengesellschaft Bluefactory Fribourg-Freiburg SA 
(BFFSA) ist Eigentümerin des Standorts, an dem sie weitere 
Gebäude baut und betreibt. Sie ist auch dafür zuständig, ein 
kohärentes Gesamtkonzept auszuarbeiten. Deshalb scheint 
es sinnvoll zu sein, der BFFSA auch die Rolle der Bauherrin 
des smart living building zu übertragen.

Es wird vorgeschlagen, den finanziellen Beitrag für den Bau 
des smart living building auf dem blueFACTORY-Gelände 
der Aktiengesellschaft Bluefactory Fribourg-Freiburg SA in 
Form eines bedingt rückzahlbaren Darlehens zu gewähren. 
Dieses Darlehen bleibt zinslos, solange die ETH-Vereinba-
rung gilt, da mit dem Gebäude keine Mieteinnahmen gene-
riert werden können.

Die Modalitäten des Darlehens werden am Ende der ETH-
Vereinbarung unter Berücksichtigung seiner zwischenzeit-
lichen Entwicklung überprüft. Falls das Gebäude vor Ende 
der ETH-Vereinbarung für einen anderen Zweck genutzt 
wird, als ursprünglich vorgesehen, muss das Darlehen sofort 
zurückgezahlt werden. Je nach den Umständen wäre es für 
den Staat oder die BFFSA wünschenswert, wenn das Darle-
hen ganz oder teilweise in Aktienkapital umgewandelt wer-
den kann. Schliesslich halten der Staat und die Stadt zurzeit 
je die Hälfte der Aktien der Gesellschaft.
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Das Darlehen wird abhängig von der Durchführung der 
Arbeiten, beziehungsweise vom Umsetzungsplan des Pro-
jekts, wie folgt in Tranchen ausgezahlt: 

Tranche Leistung Frist Betrag

1
Leistungen Bauherr; Über-
wachung des Studienauftrags 2018 500 000.–

2

Detailstudienauftrag der 
Auftragnehmer, öffentliche 
Auflage, öffentliche Aus-
schreibung, Vorbereitungen 2019 2 500 000.–

3

Ende der Vorbereitungen, 
provisorischer Abschluss, 
Spezialarbeiten, Erschlies-
sungsarbeiten, Bodenplatten 2020 8 000 000.–

4

Gebäude ohne Lüftung/ohne 
Wasser, Unterlagsböden, 
Heizung, Lüftung, Sanitär und 
Elektrizität (HLSE), Boden-
beläge 2021 11 500 000.–

5

Abnahme des Gebäudes, 
Inbetriebnahme und 
Abschluss 2022 2 500 000.–

Total   25 000 000.–

4.2. Vereinbarung über den Bau

Der Staat Freiburg überträgt der Gesellschaft Bluefactory 
Fribourg-Freiburg SA die Rolle des Bauherrn für den Bau 
des smart living building gemäss dem Pflichtenheft, das vom 
smart living lab aufgestellt wurde, sowie unter Beachtung 
des vorgegebenen finanziellen Rahmens. Die Modalitäten 
der Vereinbarung (Governance, Verantwortlichkeiten, Leis-
tungen, Entgelt, zeitliche Planung, Überwachung, weitere 
Bedingungen) werden vom Staatsrat festgelegt.

4.3. Betriebskosten

Die Betriebskosten des smart living building werden auf 
500 000 Franken pro Jahr geschätzt und decken die gesam-
ten Gebäudekosten. Der Staat Freiburg und die ETH Lau-
sanne haben vereinbart, dass der Betrag, der in der Verein-
barung über die Umwandlung des Gebäudes vorgesehen 
ist (Fr.  1 500  000/Jahr), auf einen Fonds für experimentelle 
Entwicklung (Fr.  1 000  000/Jahr) und einen Betriebsfonds 
(Fr. 500 000/Jahr) aufgeteilt wird. Die beiden Fonds werden 
von der ETH Lausanne und vom Staat Freiburg zu gleichen 
Teilen gespiesen, sobald das SLB in Betrieb genommen wird. 
Die Verwendung der Mittel aus den Fonds wird durch eine 
Vereinbarung geregelt. Nur die effektiven Betriebskosten 
werden angerechnet und die verpflichteten Beträge werden 
alle vier Jahre überprüft.

Diese Aufteilung bietet den Vorteil, dass sie den finanziellen 
Rahmen der Vereinbarung über die Zweigniederlassung der 
ETH Lausanne in Freiburg einhält, die einen Gesamtbetrag 
von 30 Millionen Franken für die Umwandlung des Gebäu-

des während den ersten 20 Betriebsjahren vorsieht, wobei die 
ETH Lausanne und der Staat Freiburg diesen Betrag zu glei-
chen Teilen finanzieren.

Ab 2023 wird der Beitrag des Staats an den Fonds für experi-
mentelle Entwicklung und den Betriebsfonds ins Budget der 
Volkswirtschaftsdirektion (VWD) aufgenommen.

5. Schluss

Der Staatsrat beantragt beim Grossen Rat die Gewährung 
eines bedingt rückzahlbaren Darlehens von 25 Millionen 
Franken zugunsten der Aktiengesellschaft Bluefactory Fri-
bourg-Freiburg SA (BFFSA) für den Bau des smart living 
building (SLB), eines Experimentiergebäudes im Bereich 
des Wohnens der Zukunft im Innovationsquartier blueFAC-
TORY. Dieser Beitrag des Staats wird durch eine Entnahme 
aus dem Infrastrukturfonds gedeckt. Die Modalitäten des 
Darlehens werden vom Staatsrat festgelegt.

Der Dekretsentwurf hat keine direkten personellen Auswir-
kungen. Er hat auch keinen Einfluss auf die Aufgabenteilung 
zwischen dem Kanton und den Gemeinden. Er ist mit dem 
Bundesrecht und dem europäischen Recht vereinbar.

Artikel 46 Abs. 1 Bst. b der Kantonsverfassung sieht vor, dass 
die Erlasse des Grossen Rates, die eine neue Nettoausgabe 
zur Folge haben, die ¼% der Gesamtausgaben der letzten 
vom Grossen Rat genehmigten Staatsrechnung übersteigt, 
dem fakultativen Referendum unterstehen. Gestützt auf die 
Jahresrechnung 2016 liegt die Grenze bei einem Betrag von 
9 211 369 Franken. Der Entwurf erfüllt diese Bedingung. Er 
untersteht also dem fakultativen Finanzreferendum.

Das Grossratsgesetz vom 6. September 2006 sieht in Artikel 
141 Abs. 2 Bst. a vor, dass die einmaligen Bruttoausgaben, die 
wertmässig mehr als 1/8% der Gesamtausgaben der letzten 
vom Grossen Rat genehmigten Staatsrechnung ausmachen, 
das heisst 4  605  684 Franken gemäss der Staatsrechnung 
2016, mit qualifiziertem Mehr angenommen werden müssen. 
Der Dekretsentwurf erfüllt diese Bedingung. Er muss also 
mit qualifiziertem Mehr angenommen werden.


